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Amt Usedom-Süd
- Der Amtsvorsteher - 

Gemeinde Loddin - Gemeindevertretung Loddin

Beschlussvorlage-Nr:
GVLo-0267/19

Beschlusstitel:
Abwägungsbeschluss zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden zur 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 "Erweiterung des Strandhotels Seerose im Ortsteil 
Kölpinsee" der Gemeinde Loddin

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Zander

Datum:
17.10.2019

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 29.10.2019 Gemeindevertretung Loddin Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt, dem der Beschlussvorlage beigefügten 
Abwägungsvorschlag zuzustimmen.

Sachverhalt:

1.
Die zum Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 „Erweiterung des 
Strandhotels Seerose im Ortsteil Kölpinsee“ der Gemeinde Loddin in der Fassung 02-2019 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden und Bürger hat die Gemeindevertretung Loddin geprüft und das 
Ergebnis im beiliegenden Abwägungsvorschlag formuliert. 

2.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden und Bürger, die Stellungnahmen eingereicht haben, von diesem 
Ergebnis in Kenntnis zu setzen.
 

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
Loddin 9



Beteiligung der Behörden und sonstigen träger öffentlicher Belange, 
der nachBargemeinden sowie der öffentlichkeit

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose

Stellungnahme
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt

Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie M-V
IHK Neubrandenburg
Landesamt für innere Verwaltung
Nachbargemeinde Koserow
Nachbargemeinde Ückeritz

Stellungnahmen ohne Einwände
Datum
28.5./
11.6.2019
03.06.2019
06.06.2019
16.05.2019
03.06.2019
03.06.2019

Stellungnahmen mit Hinweisen und Bedenken
lfd. Nr.

1
2
3

Stellungnahme

Amt für Raumordnung und Landesplanung
Landesforst M-V
Landkreis Vorpommern-Greifswald

Datum

07.06.2019
09.07.2019
12.06./
13.06.2019

Seite

       2
       3

4 - 10

lfd. Nr.
4

5
6
7
8
9

Seite

11-12 
     13
     14
     15
     16
     17

keine Stellungnahme abgegeben

Angler- und Wassersportverein Loddin e.V.
örtliche Feuerwehr



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

2

Amt für Raumordnung und Landesplanung1.

Die landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

3

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.Landesforst Mecklenburg-Vorpommern2.

Das Parkraumkonzept sieht vor, dass Stellplatzflächen teilweise in-
nerhalb der Gebäudeerweiterung zur Verfügung gestellt werden. Die 
weiteren notwendigen Stellplatzflächen können in Abstimmung mit der 
Gemeinde innerhalb der bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen 
bereitgestellt werden.

2.1
2.1



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

4

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.Landkreis Vorpommern-Greifswald3.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

5

Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Rechtgrundlage in der Präambel 
aktualisiert.

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Planzeichen in der Plansatzung 
entsprechend aktualisiert.

Die Angaben zur Gemarkung und Flur sind in der Planzeichnung bereits 
vorhanden.

Die Rechtsgrundlage wird aktualisiert.

Die Löschwasserversorgung wurde bereits bei der Errichtung des Gebäu-
des im Rahmen des Bauantrages nachgewiesen. 

Die aus den eingegangenen Stellungnahmen hervorgehenden naturschutz-
rechtlichen Belange sowie die Belange der Forst betreffen den Schutz des 
Waldes bzw. des Landschaftsschutzgebietes und das Stellplatzkonzept für 
das Hotel. Die erforderlichen Stellplätze werden innerhalb der Gebäude-
erweiterung bzw. im öffentlichen Parkraum der Gemeinde zur Verfügung 
gestelllt. Damit werden die Belange der Forst und der UNB berücksichtigt.

3.1 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

6

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Die Hinweise werden beachtet. Die Abfallwirtschaftssatzung ist bei der 
zukünftigen Nutzung der anlage zu beachten.

Die Hinweise und Auflagen werden bei der Durchführung des Vorhabens 
beachtet.

3.10

3.10

3.11
3.11



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

7

Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Die Hinweise und Auflagen werden bei der Antragstellung und der Durch-
führung des Vorhabens beachtet.

Der Hinweis wird beachtet. Der Verfahrensvermerk wird aktualisiert.
Die Verfahrensvermerke wurden entsprechend der Verfahrensablaufs 
hintereinander angeordnet und werden nicht nummeriert.
Die Angaben zur Gemarkung und Flur werden aktualisiert.
Die Flurgrenzen werden in die Plansatzung übernommen.

3.12 3.12

3.13 3.13



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

8

Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Die Hinweise werden bei der Durchführung des Vorhabens beachtet.
3.14

3.14



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

9

Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Zur Parkplatzproblematik erfolgte eine Abstimmung zwischen der Ge-
meinde und dem Vorhabenträger. Die nachzuweisenden Stellflächen wer-
den teilweise in der Gebäudeerweiterung sowie teilweise auf öffentlichen 
Stellplätzen der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Damit wird gewährleistet, dass keine Waldbereiche zum Abstellen von 
Fahrzeugen genutzt werden müssen.

3.15
3.15



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

10

Landkreis Vorpommern-Greifswald3.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

11

Staatliches Amt f. Landwirtschaft u. Umwelt Vorpommern4.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

12

Staatliches Amt f. Landwirtschaft u. Umwelt Vorpommern4.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

13

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.Landesamt f. Umwelt, Naturschutz u. Geologie M-V5.

Die Information der Träger öffentlicher Belange über das Abwägungser-
gebnis hat nach § 3 Abs. 2 Satz 4 zu erfolgen. Der Bitte wird gefolgt.

Von: s.zander@amtusedom.de
An: Florian Winter
Betreff: WG: 19182, Entw. 3. Änd. B-Plan Nr. 12 "Erweiterung des Strandhotels Seerose im OT Kölpinsee",

Gemeinde Loddin
Datum: Montag, 3. Juni 2019 13:49:28

Hallo Herr Winter,

anbei die Rückmeldung des LUNG zur TÖB-Beteiligung in o.g. Angelegenheit.

Beste Grüße,
i.A.

S. Zander

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: toeb@lung.mv-regierung.de <toeb@lung.mv-regierung.de>
Gesendet: Montag, 3. Juni 2019 13:31
An: s.zander@amtusedom-sued.de
Betreff: 19182, Entw. 3. Änd. B-Plan Nr. 12 "Erweiterung des Strandhotels
Seerose im OT Kölpinsee", Gemeinde Loddin

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den
eingereichten Unterlagen vom 13.05.2019  keine Stellungnahme ab.

Um weiteren Verwaltungsaufwand auf beiden Seiten zu vermeiden, bitte ich
Sie, von einer Zusendung des Ergebnisses der Prüfung meiner Stellungnahme
mit einem Auszug aus dem Protokoll der Beschlussfassung der Gemeinde
abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kathrin Fleisch



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

14

IHK Neubrandenbrug6.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

15

Die Stellungnahme wird berücksichtigt.Landesamt für innere Verwaltung7.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis wurde 
beteiligt.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

16

Nachbargemeinde Koserow8.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Beschluss der stadtvertretung - aBwägung

3. Änderung des BeBauungsplanes nr. 12 strandhotel seerose
aBwägungnr. stellungnahme

17

Nachbargemeinde Ückeritz9.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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